
 
 
 

Unsere Monatsbeiträge für Mitglieder* 
 
Berufstätige Mitglieder 
Der Monatsbeitrag beträgt 1,0 Prozent vom Bruttoeinkommen. 

Nicht angerechnet werden: 

• Kinderzulagen, 
• Sonderzuwendungen (13. Monatsgehalt), 
• Urlaubsgeld. 

 
Auszubildende 
Der Monatsbeitrag beträgt 0,5 Prozent der Auszubildendenvergütung. 

 
Rentner, Ruhestandsbeamte 
Der Monatsbeitrag für Rentner (einschließlich Mitglieder im Vorruhestand) und Ruhe-
standsbeamte ohne Arbeitseinkommen beträgt 0,7 Prozent vom Bruttoeinkommen. 

Nicht angerechnet werden: 

• Kinderzulagen, 
• Sonderzuwendungen (13. Monatsgehalt). 

 

Hinterbliebene  
Der Monatsbeitrag für Hinterbliebene beträgt 3,50 €. 

 

Arbeitslose, Beurlaubte 
Der Monatsbeitrag für Arbeitslose sowie Mitglieder, die aus einem Beschäftigungsver-
hältnis ausgeschieden sind und kein eigenes Einkommen mehr haben, und Mitglieder, 
die sich im Anschluss an die Elternzeit aus familiären Gründen haben beurlauben las-
sen, beträgt 2,50 €. 

Stand: Januar 2010 

* Für Mitglieder, die Ihre Mitgliedschaft vor dem 31. 12.2009 begründet haben, gel-
ten die Monatsbeiträge Stand September 2008! 


